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Bundesrats-Drucksache: 329/26 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen gemäß 
Einsetzungsantrag (BT-Drs. 21/571) am 24. Juni 2026 mit dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung der Regelung über ärztliche Zwangsmaßnahmen im Betreuungsrecht und zur 
Stärkung des ultima-ratio-Gebots sowie der Selbstbestimmung der Betroffenen (BR- Drs. 
329/26) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen 
getroffen: 

„Indem der Entwurf den Regelungsauftrag des Bundesverfassungsgerichts an den Gesetzgeber 
umsetzt und die hiernach verfassungsrechtlich gebotene Ausnahme zur Vorgabe schafft, 
ärztliche Zwangsmaßnahmen im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts durchzuführen, dient 
er der Erreichung des Ziels 16 „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen“. Dieses 
Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielbestimmung 16.3, die Rechtsstaatlichkeit zu fördern 
und den gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz zu gewährleisten. Der Entwurf fördert 
dieses Ziel, indem er die aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht des Staates 
verwirklicht, für nicht einsichtsfähige Betreute bei drohenden erheblichen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen unter strengen Voraussetzungen eine ärztliche Behandlung als letztes 
Mittel auch gegen ihren natürlichen Willen vorzusehen und hierbei durch Schaffung einer 
Ausnahmebestimmung zum Krankenhausvorbehalt dafür sorgt, dass im Einzelfall mit der 
Verbringung der betroffenen Personen in ein Krankenhaus oder mit dem Aufenthalt in einem 
Krankenhaus für diese einhergehende nicht notwendige Belastungen vermieden werden 
können. Indem der Entwurf zudem im Verfahrensrecht eine Stärkung der Funktion und 
Aufgaben des Verfahrenspflegers bei Unterbringungsmaßnahmen vorsieht, fördert er die 
Erreichung der oben genannten Zielvorgabe, da der Schutz und die selbstbestimmte Teilhabe 
der von Unterbringungsmaßnahmen betroffenen besonders vulnerablen Personen im Verfahren 
hierdurch erheblich verbessert werden können. 

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
„(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen 
Entscheidungen anwenden“ und „(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft 
wahren und verbessern“.“ 

21. Wahlperiode 

Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung und 
Zukunftsfragen 

 

 

Gutachtliche Stellungnahme, hier: keine Prüfbitte 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Regelung über ärztliche 
Zwangsmaßnahmen im Betreuungsrecht und zur Stärkung des 
ultima-ratio-Gebots sowie der Selbstbestimmung der Betroffenen 
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Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung und 
Zukunftsfragen 

Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und 
Zukunftsfragen: 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen stellt fest, dass 
die Bundesregierung die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung im Rahmen der 
Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt hat, indem es auf das Nachhaltigkeitskriterium 
abstellt, welches durch den Gesetzentwurf gefördert werden soll: 

 Nachhaltigkeitsziel 16 (SDG 16) „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen“ mit der Zielvorgabe der UN-Agenda 2030: 

 16.3 „Rechtsstaatlichkeit und gleichberechtigter Zugang zur Justiz“. 

Darüber hinaus soll mit dem Gesetzentwurf auch das folgende Leitprinzip einer nachhaltigen 
Entwicklung verfolgt werden: 

a) „Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen 
Entscheidungen anwenden“, 

e) „Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“. 

Daher sind die Ausführungen der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung 
nicht zu beanstanden. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 24. Juni 2026 

 
 
   

Volker Mayer-Lay, MdB  
Berichterstatter 

 Dr. Rainer Kraft, MdB 
Berichterstatter 

 


